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1. Reform der Grundsteuer zum 1.1.2025 
 

Zum 1.1.2025 tritt die neue Grundsteuer in Kraft. Auf der Grundlage des reformierten Grundsteuer- 

und Bewertungsrechts sind für alle rund 36 Mio. wirtschaftlichen Einheiten des Grundbesitzes neue 

Bemessungsgrundlagen für Zwecke der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zu ermitteln. Damit 

verliert der Einheitswert aus den Jahren 1935 bzw. 1964 als Berechnungsgrundlage seine Gültigkeit.  

 

Die Mehrzahl der Bundesländer folgt bei der Reform dem Bundesmodell. Im Bereich der sog. Grund-

steuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen/Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) setzen die 

meisten Länder das Bundesmodell um. Im Bereich der sog. Grundsteuer B (Grundvermögen / Grund-

stücke) weichen die Länder Saarland und Sachsen lediglich bei der Höhe der Steuermesszahlen vom 

Bundesmodell ab. Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen wen-

den ein eigenes Grundsteuermodell an. 

 

Für Wohngrundstücke sind hierzu im Wesentlichen nur folgende wenige Angaben erforderlich: Lage 

des Grundstücks, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Gebäudeart, Wohnfläche und Baujahr des Ge-

bäudes. Diese Angaben übermitteln Grundstückseigentümer in einer Feststellungserklärung ihrem Fi-

nanzamt (FA). 

 

Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung berechnet das FA den Grundsteuerwert und stellt 

einen Grundsteuerwertbescheid aus. Außerdem berechnet es anhand einer gesetzlich festgeschriebenen 

Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellt einen Grundsteuermessbescheid aus.  

 

Anhand der übermittelten Daten ermittelt dann abschließend die Stadt beziehungsweise Gemeinde die 

zu zahlende Grundsteuer. Dazu multipliziert sie den Grundsteuermessbetrag mit dem Hebesatz, der von 

der Stadt beziehungsweise Gemeinde festgelegt wird. Daraus ergibt sich die zu zahlende Grundsteuer, 

die als Grundsteuerbescheid i. d. R. an den Eigentümer gesendet wird. 

 

Bitte beachten Sie! Entscheidend für alle Angaben, die Grundstückseigentümer dem Finanzamt über-

mitteln, ist dabei der Stand zum Stichtag 1.1.2022. Grundstückseigentümer mussten allerdings nicht 

bereits zum 1.1.2022 aktiv werden. Die Aufforderung zur Abgabe der Feststellungserklärung wird vo-

raussichtlich Ende März 2022 durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die elektronisch abzuge-

benden Feststellungserklärungen können ab 1.7.2022 eingereicht werden. Die Abgabefrist läuft 

nach derzeitigem Stand bis zum 31.10.2022.  

 

 

 

2. Steuer-ID ab 2022 auch im Minijob melden 
 

Auch der Verdienst aus einem Minijob ist steuerpflichtig. Der Arbeitgeber kann selbst entscheiden, ob 

der Verdienst pauschal oder nach individuellen Merkmalen (Lohnsteuerklassen) des Minijobbers ver-

steuert werden soll. 

 

Arbeitgeber müssen seit dem 1.1.2022 die Steuer-IDs ihrer gewerblichen Minijobber im elektronischen 

Meldeverfahren an die Minijob-Zentrale übermitteln. Dies gilt unabhängig davon, ob Arbeitgeber die 

Steuer pauschal an die Minijob-Zentrale zahlen oder die individuelle Besteuerung nach der Lohnsteu-

erklasse über das Finanzamt vornehmen. Zudem müssen sie in der Datenübermittlung die Art der Ver-

steuerung angeben. 

 

Die Steuer-ID ist eine persönliche Identifikationsnummer, die nur einmal vergeben wird und dauerhaft 

gültig bleibt. Sie ändert sich z. B. auch nicht nach einer Namensänderung, einer Änderung des Perso-

nenstandes oder nach einem Umzug. Finanzbehörden sollen durch die Nummer in die Lage versetzt 

werden, zulässige Überprüfungen vorzunehmen und vorhandene Informationen zuzuordnen. 

 

 



3. Steuerfreie (Corona-)Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis 31.3.2022 verlängert 
 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung von Ka-

pitalertragsteuer wurde die Frist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen bis zum 

31.3.2022 verlängert.  

 

Arbeitgeber haben dadurch die Möglichkeit, ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützungen bis zu 

einem Betrag von 1.500 € steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als Sachleistun-

gen zu gewähren. Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätz-

lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto 

aufgezeichnet werden. 

 

Bitte beachten Sie! Die Fristverlängerung erweitert nur den Zeitraum, in dem der Betrag gewährt wer-

den kann. Sie führt nicht dazu, dass die 1.500 € mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden könnten. 1.500 € 

ist die Höchstsumme für den ganzen Zeitraum, nicht für das Kalenderjahr. Wurden also in 2020 oder 

2021 z. B. 500 € ausbezahlt, können bis 31.3.2022 noch weitere 1.000 € geleistet werden. Die Auszah-

lung kann auch pro Dienstverhältnis erfolgen. Arbeitet z. B. ein Beschäftigter im Hauptberuf und als 

Mini-Jobber bei 2 Arbeitgebern, könnte er die Sonderzahlung von jedem Arbeitgeber erhalten.   

 

 

4. Rückzahlung von Corona-Soforthilfen 
 

Die Corona-Soforthilfe wurde unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie aufgelegt, damit Unternehmen 

Liquiditätsengpässe decken können. Sie wurde zu einem Zeitpunkt beantragt und bewilligt, zu dem die 

Einnahmen nur geschätzt werden konnten. Eine eventuelle Überkompensation ist daher zurückzuzah-

len. Das macht es erforderlich, dass die Steuerpflichtigen die Berechnung anhand der tatsächlichen 

Einnahmen und Ausgaben vornehmen.  

 

Bilanzsteuerrechtliche Behandlung der Rückzahlungsverpflichtung: Es wird nicht beanstandet, 

wenn die Rückzahlungsverpflichtung in der Bilanz des in 2020 endenden Wirtschaftsjahres bzw. zum 

31.12.2020 passiviert wird. 

 

Zeitpunkt der Berücksichtigung zurückzuzahlender Corona-Soforthilfen bei Gewinnermittlung 

durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Für den Ansatz von Betriebseinnahmen und Betriebsaus-

gaben im Rahmen der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung gilt das Zufluss-

/Abflussprinzip. Dieser Grundsatz gilt auch für Zahlungen/Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen. 

 

So ist ein Vorziehen der Rückzahlung in das Kalenderjahr 2020 nicht möglich, wenn die Rückzahlung 

in 2021 oder in 2022 geleistet wurde oder wird. Sie ist nur in dem Kalenderjahr als Betriebsausgabe 

abzugsfähig, in dem sie geleistet worden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Neue Regeln beim Sachbezug seit dem 1.1.2022 
 

Unter einem sog. „Sachbezug“ versteht man Einnahmen aus einem Arbeitsverhältnis, welche nicht in 

Geld bestehen. Diese geldwerten Vorteile können sich in einer Natural-, Sach- oder zusätzlichen Leis-

tung darstellen. Sachbezug oder Sachlohn ist bis zu einer Grenze von 50 € (bis 31.12.2021 bis 44 €) 

im Monat steuer- und sozialversicherungsfrei. Dadurch ergeben sich finanzielle Vorteile gegenüber 

der Auszahlung von (steuer- und sozialversicherungspflichtigem) Barlohn. 

 

Durch die neue Definition „zu den Einnahmen in Geld gehören“ wurde nunmehr gesetzlich festge-

schrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate 

(Geldersatzmittel) und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, keine Sachbezüge, sondern 

Geldleistungen sind. 

 

Bestimmte zweckgebundene Gutscheine (einschließlich entsprechender Gutscheinkarten, digitaler Gut-

scheine, Gutscheincodes oder Gutscheinapplikationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten (ein-

schließlich Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Karten) werden hingegen als Sachbezug gesetz-

lich definiert. Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug von 

Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen und zudem ab 

dem 1.1.2022 die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Weitere Voraus-

setzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

 

 

6. Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen Photovoltaikanlagen bzw.  

Blockheizkraftwerken 
 

Mit Schreiben vom 29.10.2021 präzisierte das Bundesministerium für Finanzen (BMF) die steuerliche 

Vereinfachungsregelung beim Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen (mit einer installierten Leistung von 

bis zu 10 kW/kWp) und vergleichbarer Blockheizkraftwerke (mit einer installierten Leistung von bis zu 

2,5 kW/kWp).  

 

Danach unterstellt das Finanzamt ohne weitere Prüfung, dass ein einkommensteuerlich unbeachtli-

cher Liebhabereibetrieb vorliegt, wenn der Betreiber schriftlich erklärt, dass er die Vereinfa-

chungsregelung in Anspruch nehmen möchte. Die Erklärung wirkt auch für die Folgejahre. Wird die 

Vereinfachungsregelung genutzt, entfällt die ggf. erforderliche, aufwendige Prognoserechnung und es 

muss – auch bei bereits bestehenden Anlagen – keine Gewinnermittlung mehr erstellt werden.  

 

 

7. Auszahlung von Corona-Gutscheinen seit 1.1.2022 
 

Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr aufgrund der Coronakrise beschlossen, dass Veranstal-

ter Gutscheine ausstellen können, anstatt die Ticketpreise zurückzuzahlen. Dieses gilt für abgesagte 

Veranstaltungen (z. B. Konzerte, Festivals, Theatervorstellungen, Lesungen, Filmvorführungen oder 

Sportwettkämpfe), wenn die Karten/Tickets vor dem 8.3.2020 erworben wurden. Ebenfalls dazu zählen 

Eintrittskarten für Museen, Freizeitparks, Schwimmbäder sowie Abos für Sportstudios oder Dauerkar-

ten für Stadien. 

 

Seit dem 1.1.2022 kann die Auszahlung des Betrages verlangt werden. Innerhalb von 3 Jahren verjäh-

ren die Rückzahlungsansprüche aus abgesagten Veranstaltungen. Ansprüche aus Veranstaltungen, die 

in 2020 wegen des Corona-Virus abgesagt wurden, können also bis zum 31.12.2023 und Ansprüche aus 

in 2021 abgesagten Veranstaltungen bis zum 31.12.2024 geltend gemacht werden. 

 

 

 

 
 



  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
  

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2022: Januar = 111,5 

2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7; 
September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1;  
Mai = 108,7; April = 108,2; März 107,5; Februar = 107,0 

 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 

  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

